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Digitalisierungsinitiative

Digitalisierung des Verbandes schreitet voran
Das Zukunftskonzept, das der Landes-
vorstand Mitte September letzten Jahres 
auf den Weg brachte ( wir berichteten, 
FuG 11/2019) nimmt Form an. Seit 
April unterstützt und begleitet ein Un-
ternehmen aus Laatzen (bei Hannover) 
die Digitalisierungsinitiative für Nieder-
sachsen. 
Da passte das erste Treffen des Gesamt-
vorstandes ins Bild: Gezwungen durch 
die Kontaktbeschränkungen der Coro-
nakrise trafen sich die Vorstände An-
fang des Monats erstmals zur Video-
konferenz. In der mehrstündigen Sit-
zung formulierten sie gemeinsame 
Ziele, entwickelten einen Fahrplan für 
die Umsetzung und klärten grundle-
gende Fragen zur Programmstruktur. 
"Zunächst sammelten wir Ansätze für 
ein digitales Gesamtkonzept und Er-
wartungen an das Projekt", berichtet 
Geschäftsführer Tibor Herczeg. Auch 
Stärken und Schwächen eines überwie-
gend ehrenamtlich organisierten Ver-
bandes kamen dabei zur Sprache.
Im Vordergrund standen die beiden 
Leitfragen, wie 

1. die Mitgliederverwaltung  und -be-
treuung effizienter und besser ge-
staltet werden kann und 

2. die Leistungen des Verbandes digi-
tal ersetzt, ergänzt und weiterent-
wickelt werden.

"Die Digitalisierung bietet vielseitige 
Chancen, den Landes-
verband neu zu orga-
nisieren und die 
Kommunikation  
zwischen allen 
Beteiligten 
zu ver-
b e s -
sern", ist 
Herczeg 
ü b e r -
z e u g t .  
So lie-
ßen sich 
beispielsweise Verwaltungsprozesse 
und Dienstleistungen der Geschäfts-
stelle in Hannover automatisieren und 
damit kostengünstiger umsetzen. Neue 
Werkzeuge eignen sich, ehrenamtliche 
Helfer in den Vorständen von adminis-

trativen Aufgaben zu entlasten, den 
Kontakt zu Partnern, Interessenten und 
Mitgliedern vor Ort zu intensivieren und 
die Zusammenarbeit in der Gemein-
schaft zu erleichtern.
Mit neuen digitalen Werkzeugen, so das 
Ziel, bekommen alle Mitglieder leichter 
Zugang zu Leistungen des Verbandes. 

Sie sind besser vernetzt und kommen 
schneller und leichter an relevante In-
formationen, auch aus der Gemein-
schaft vor Ort. Die Beratung vor Ort 
kann flexibler und effizienter gestaltet 
und das nachbarschaftliche Miteinander 
insgesamt gestärkt werden. Herczeg: 
"Von den neuen Möglichkeiten profitie-
ren wir alle. Es ist Zeit, die Digitalisie-
rung weiter voran zu treiben".  
Doch zunächst kommen die Konzept-

entwürfe auf den Prüf-
stand. In Stufe 1 dienen 

die Ergebnisse des 
Treffens als Basis 

für weitere Ar-
beits tref-

fen, in 
denen 
die Vor-
stellun-
gen mit 
profes-
sionel-
ler Un-

terstützung aus neuer Perspektive be-
trachtet oder mit konkret vorhandenen 
Geschäftsideen verglichen werden. 
Bereits drei Wochen später, Ende April,  
traf sich der Vorstand erneut - auch 
diesmal  per Videoschalte im Internet. 

In dem halbtägigen Workshop legten 
sich die Beteiligten auf Zwischenziele 
und einen Gesamtfahrplan bis zur Um-
setzung fest. Bis Ende Juni, so der Plan, 
soll ein erstes Zielbild gewachsen und 
strategische Handlungsfelder identifi-
ziert werden. 
"Ab Juli - in Stufe 2 - wollen wir die 

Ergebnisse innerhalb des Verbandes 
diskutieren und das weitere Vorgehen 
abstimmen - selbstverständlich auch 
virtuell per Videokonferenz", gibt Her-
czeg bekannt. Wichtig, so der Ge-
schäftsführer, sei ein gesamtheitliches 
Konzept, das alle Leistungsträger im 
Verband beteiligt und integriert. Ende 
Juni wird er zunächst alle Kreigruppe 
schriftlich einladen, praxisnahe Lösun-
gen zu  finden mit klarem Fokus auf 
Mehrwert und auf deren Umsetzbarkeit. 
Bis Ende des Jahres - so das Ziel - sind 
alle Instanzen innerhalb des Verbandes 
durchlaufen und interessierte Mitglieder 
informiert. 
Schon mit Beginn des kommenden 
Jahres soll - in Stufe 3 - mit der Umset-
zung der Maßnahmen begonnen wer-
den. Mit ersten sichtbaren Ergebnissen 
einer digitalen Plattform rechnet der 
Landesvorstand schon wenig später. 
Doch das "große Ziel" steht bereits fest: 
Herczeg: "Wenn wir alle an einem 
Strang ziehen, schaffen wir DIE (digita-
le) Plattform für Wohneigentümer".  

Experten / Partner

Mitglieder
Ehrenamt

(Gemeinschaften)

Teilen Sie diese Meinung? 

Diskutieren Sie mit! Schreiben Sie eine 

Email an kontakt@meinVWE.de

Treffen per Video-
schalte im Internet: 

Geschäftsführer 
Tibor Herzeg tauscht 
sich am Schreibtisch 

mit Workshopteilneh-
mern aus.
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Mit aller Kraft setzte sich die Kreisgrup-
pe Gifhorn für die Abschaffung der 
Straßenausbaubeitragssatzung (STRABS) 
ein. Das Engagement zahlte sich aus: 
Mitte April beschloss der Stadtrat ein-
stimmig  den Verzicht auf Straßenaus-
baubeiträge! Bürgermeister Matthias 
Nerlich entschuldigte sich für Pannen 
bei der Neuberechnung der Grundsteu-
er als Ausgleich für entfallende Straßen-
ausbaubeiträge. Die Verwaltung war 
zunächst von einer Erhöhung ausgegan-
gen, stellte nach massiver Kritik jedoch 
fest, dass deutlich weniger reicht. 
Bei der Abstimmung spielte die Grund-
steuer jedoch keine Rolle mehr. Entspre-
chend groß war der Jubel bei Anliegern, 
die von dem Beschluss profitieren. Doch 

Mit einem Mega-
phon bringt Vorsit-
zende Heike Wei-
chert Ende Januar 
bei einer Demo in 

Gifhorn die Positio-
nen vom Verband 

Wohneigentum 
zum Ausdruck. 

das waren nicht alle. "Anlieger, deren 
Straßen bis 2018 saniert wurden, müssen 
zahlen", bedauert Weichert. Nur bei 
Maßnahmen, zu denen bis zum Wider-

Straßenausbaubeitragssatzung

Kreisgruppe Gifhorn feiert Abschaffung der STRABS

Aus der VWE-Rechtsberatung:

Auswirkungen der COVID-19-Pandemie für WEG 
Das Bundesjustizministerium beschloss 
Ende März das "Gesetz zur Abmilderung 
der Folgen der COVID-19-Pandemie im 
Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrens-
recht" (mehr unter www.bmjv.de). Bis 
Ende 2021 gilt in §6 für Wohneigentü-
mergemeinschaften (WEG): 
(1) Der zuletzt bestellte Verwalter im 
Sinne des Wohnungseigentumsgesetzes 
bleibt bis zu seiner Abberufung oder bis 
zur Bestellung eines neuen Verwalters 
im Amt. 
(2) Der zuletzt von den Wohnungsei-
gentümern beschlossene Wirtschafts-
plan gilt bis zum Beschluss eines neuen 
Wirtschaftsplans fort.
Damit werden die zeitlichen Grenzen 
des Bestellungsbeschlusses und die  
Höchstfristen der Verwalterbestellung 
des § 26 Absatz 1 Satz 2 WEG außer 
Kraft gesetzt. Diese Vorschrift gilt, wenn 
die Amtszeit des Verwalters zum Zeit-
punkt des Inkrafttretens der Vorschrift 
bereits abgelaufen war und wenn sie 
erst jetzt abläuft.
Dazu VWE-Rechtsanwalt Bernd Weise,  
Fachanwalt für Bau- und Architekten-
recht bzw. für Miet- und Wohnungsei-
gentumsrecht: "Ein pragmatischer Lö-
sungsversuch, die Handlungsfähigkeit 
der WEG zu erhalten. Problematisch 
sicher für zerstrittene Gemeinschaften 

und Verwalter. Fraglich auch, ob alle 
Verwaltungen auf diese ungeplante 
Mehrarbeit eingerichtet sind. Lösungs-
ansätze enthält das Gesetz hier nicht. 
In kleineren Gemeinschaften kommt 
eine Regelung durch Umlaufbeschluss 
in Betracht. Vertreterversammlungen, 
bei denen der Verwalter allein mit Voll-
machten arbeitet, können angedacht 
werden. Überlegt werden könnte au-
ßerdem die Einsetzung eines Notver-
walters. Diese bedürfte allerdings einer 
gerichtlichen Festlegung mit dem damit 
einhergehenden Zeitaufwand. Mangels 
Erfahrungssätzen oder einschlägiger 
Entscheidungen, gilt es, auf den Einzel-
fall zugeschnittene Lösungen zu finden.
Absatz 2 stellt Ansprüche für laufende 
Hausgeldforderungen sicher. Soweit die 
Jahresabrechnung aus steuerlichen 
oder mietrechtlichen Gründen erforder-
lich ist, muss diese den Wohnungsei-
gentümern schon zuvor zur Verfügung 
gestellt werden.
Ungeklärt ist die Situation bei Liquidi-
tätsengpässen. Umlaufbeschlüsse und 
kurzfristige Kreditaufnahme durch den 
Verwalter im Namen der Gemeinschaft 
sind anzudenken. Das geltende Woh-
nungseigentumsgesetz sieht vor, dass 
der Verwalter in dringenden Fällen die 
zur Erhaltung des gemeinschaftlichen 

Eigentums erforderlichen Maßnahmen 
ohne vorherige Befassung der Woh-
nungseigentümer treffen darf (§ 27 
Absatz 1 Nr. 3 WEG). Damit wird zu-
gleich die Frage nach laufenden In-
standsetzungen und Instandhaltungen 
beantwortet, die der Gesetzgeber be-
wusst nicht geregelt hat. Ein dringender 
Fall liegt vor, wenn die vorherige Befas-
sung der Eigentümer in der Eigentümer-
versammlung nicht möglich ist. In diesen 
Fällen ist der Verwalter berechtigt und 
verpflichtet, ohne vorherigen Beschluss 
der Wohnungseigentümer alle unauf-
schiebbaren Maßnahmen zu veranlas-
sen. Insbesondere notwendige Repara-
turen kann der Verwalter auf dieser 
Grundlage veranlassen. Ob dies auch 
sehr kurzzeitige Kreditaufnahmen 
rechtfertigt, ist fraglich. Die Risiken für 
die Beteiligten sind erheblich und müs-
sen im Einzelfall abgewogen werden.
Nicht aufgenommen hat der Gesetzge-
ber Online-Versammlungen, da die 
technischen Voraussetzungen mögli-
cherweise nicht bei allen Eigentümern 
gegeben seien und technische Störun-
gen drohten. Online-Versammlungen 
sind zulässig, wenn eine entsprechende 
Vereinbarung existiert".

Bernd Weise
www.weise-anwaelte.de

spruch noch nicht alle Unternehmens-
rechnungen vorlagen, müsse die Stadt 
voraus gezahlte Leistungen erstatten. 
Hier griffen Proteste des VWE nicht mehr.
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aufgeschnappt ...
Die Gemeinschaft Sachsenhagen-
Auhagen (Kgr. Schaumburg-Hameln ) 
verzichtet auf ihre Eintragung im Ver-
einsregister, meldete Ende März die 
Redaktion der Schaumburger Nachrich-
ten. Sie bindet sich damit wieder enger 
an den VWE Niedersachsen, der seiner-
seits als gemeinnütziger Verein fungiert.

Der Landesverband setzt seine Kooperationen mit niedersächsischen Freizeit-
parks fort. Sowohl der Heidepark bei Soltau als auch das "Rastiland" bei Salz-
hemmendorf (zwischen Hildesheim und Hameln) bieten VWE-Mitgliedern 
Rabatt.

Freizeitparks
Den Heidepark Soltau (www.heide-park.de) erleben Mitglieder vom 03. Mai 
bis zum 1. November 2020 besonders günstig: Statt 49,- € kosten Tageskarten 
nur 29,50 € pro Person - incl. Verpflegungspaket.  
Rabatte gelten für Tagestickets und für Pauschalpakete (weitere Details dazu 
in Kürze im geschützten Bereich für Mitglieder unter www.meinvwe.de).  
Hinweis: Im Gegensatz zu anderen kommerziellen Partnern des Heideparks 
werden keine persönlichen Daten angefragt. Allein die Mitgliedsnummer genügt.

Im "Rastiland" (www.rasti-land.de) erhalten maximal vier Personen bei Vorla-
ge des Mitgliedsausweises je 7,50 € Rabatt auf den regulären Tageseintrittspreis. 
Besucher ab 12 Jahren zahlen also anstatt 28,- € nur 20,50 €, Kinder im Alter 
zwischen drei und elf Jahren anstatt 22,50 € nur 15,- €.  Das Angebot gilt al-
lerdings nur am Samstag. 

Freizeiten
Auch im laufenden Jahr bietet der Verband Wohneigentum seinen Mitgliedern 
vergünstigte Freizeiten für Kinder und Jugendliche. 

Pfingstfreizeit vom 29. Mai bis 1. Juni 2020. 40 Kinder im Alter zwischen 
sechs und 17 Jahren können über Pfingsten unbeschwerte Tage mit Spielen, 
Ponyreiten, Kanufahrten, Disco, Fußball oder Minigolf verbringen. (Groß-)Eltern 
können ihre Enkel oder Kinder noch kurzfristig anmelden. Anmeldevordrucke 
unter www.meinVWE.de, Rubrik „Leistungen/ Kinder und Familie“.

Sommerfreizeit. Für die einwöchige Sommerfreizeit vom 18. bis 25. Juli 2020 
mit viel Abwechslung und Rundumversorgung zahlen Kinder und Jugendliche im 
Alter von 7 bis 17 Jahren nur 170,- Euro. 

Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge ihres Einganges berücksichtigt. Die 
Teilnehmerzahl ist auf 150 begrenzt. Teilnahmeberechtigt sind nur Kinder und 
Enkelkinder aus Mitgliederfamilien.

Reitfreizeit: In einer Reitschule können Kinder und Jugendliche im Alter bis 
16 Jahren erholsame Tage verbringen - für VWE-Mitglieder zum subventionier-
ten Preis.

BetreuerInnen gesucht!
Sie wollen die Freizeiten als Helfer oder Gruppenbetreuer unterstützen? 

Dann schreiben Sie uns:

kontakt@meinVWE.de

Infos und Anmeldebögen in der Geschäftstelle unter Tel.: 0800-8820700 bzw. 
unter www.meinVWE.de; Rubrik Leistungen/Kinder und Familie.

alle Preise ohne Gewähr

* Hinweis: Das Land Niedersachsen verlängerte am 15. April 2020 die Kontaktbeschränkungen 

als Vorsichtsmaßnahme zur Eindämmung des Coronavirus. Die Freizeitparks bleiben geschlossen, 

bis die Behörden diese Anordnung aufheben. Der Zeitpunkt stand bei Redaktionsschluss Ende 

April noch nicht fest.  Auch die Pfingstfreizeit musste aufgrund der Corona-Pandemie abgesagt 

werden. Ob die Sommerfreizeit stattfindet stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest. 

 Wir bitten alle Betroffenen um Verständnis. 

Freizeiten + Freizeitparks*

fällt aus 

Saisonstart offen* 

Saisonstart offen* 

Ehrenamtlich engagiert?

Jetzt bewerben!
Unter dem Motto "unbezahlbar und 
freiwillig" geht der "Niedersachsenpreis 
für Bürgerengagement" in eine neue 
Runde: Bis zum 10. Juli 2020  können 
sich Ehrenamtliche unter "www.unbe-
zahlbarundfreiwillig.de" um die Aus-
zeichnung bewerben. Zur Teilnahme 
eingeladen sind Vereine, karitative Ins-
titutionen, Initiativen, Selbsthilfegrup-
pen und andere Helferinnen und Helfer 
aus Niedersachsen, die sich freiwillig 
und gemeinwohlorientiert engagieren.
Die Jury vergibt insgesamt zehn Preise 
im Gesamtwert von 30.000 Euro. Und 
auch der NDR ist mit im Boot: NDR 1 
Niedersachsen lobt einen Hörerpreis 
aus, der mit 3.000 Euro dotiert ist. Sechs 
Initiativen stellen sich dazu zwischen 
dem 24. und dem 27. November 2020 
der Wahl der Hörerinnen und Hörer.
In Niedersachsen sind 3,2 Millionen 
Menschen in ihrer Freizeit für das Ge-
meinwohl aktiv. Unser gemeinsames Ziel 
sollte es sein, dass dieses Engagement 
noch stärker in der Öffentlichkeit wahr-
genommen wird.

Mit Schwung gingen Boßelfans der Gemein-
schaft Hambühren (Kgr. Celle) im März auf 
Tour. Bei bestem Wetter traten vier Manschaf-
ten an. Zum Schluss gab es ein Grünkohlessen.

Leserbrief?
Was freut Sie? Was ärgert Sie? 
Senden Sie einen Leserbrief mit 

dem Stichwort "Meinung" an 
kontakt@meinVWE.de 
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** in der Landesgeschäftsstelle Hannover. Telefonische Voranmeldung erforderlich unter 0511 - 882070
Beraterteam: 1) Rechtsanwälte Weisbach  2) Architekten Christoph Groos / Ulrich Müller 3) Sven Schneider  

4) Hans-Willi Heitzer 5) Torsten Mantz 6) Sabine Weibhauser 

Hinweis: Rechtsberatung auch an 24 weiteren Standorten (Info unter Tel.: 0511 - 882070) * 
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Leistungen für Mitglieder  (für Ø 42,- €/ Jahr *)

Verantwortlich für den Inhalt:  
Torsten Mantz, Königstr. 22,  

30175 Hannover · Tel. 0511 88 20 70 
oder per Mail an 

presse  @meinVWE.de.

· Bau-Finanzierungsberatung 
· Verbraucherberatung für Haus und 

Grundstück  (mit Rechts- und Steuer-
beratung) 

· Gartenfachberatung (u.a. mit pro-
fessionellen Gestaltungstipps ) 

· Bau- und Energieberatung 
· Wohnberatung  (u.a. alters- und be-

darfsgerechte Wohnraumanpas-
sung, Wohnprojekte) 

· Monatszeitschrift 

· Exklusivservice im Internet unter 
„mein VWE“ 

· Versicherungen: u.a. Haus- und 
Grundstückshaftpflicht, Bauherren-
haftpflicht, Grundstücksrechtsschutz 

· Fachvorträge, Seminare, Infotreffen 
· Zusatzleistungen, z.B. günstiger 

Vermieter-Rechtschutz, Einkaufsra-
batte etc. 

· Familienangebote z.B. gesponserte 
Wochenenden, Sommer-/ Reitfrei-

zeiten für Kinder und Jugendliche 
und 

· falls gewünscht - aktives Vereinsle-
ben mit Kegeln, Boßeln, Radtouren, 
Reisen, Festen etc. 

Donnerstag ist „Beratertag“**  

®

NETZWERKPARTNER (Bsp.) KOOPERATIONSPARTNER Rabatt-PARTNER

Zusatz-Privathaftpflicht-,  
Wohngebäude-, Glas-,  
Tierhalterhaftpflicht-Vers.

kostenfreie Zeitschrift:

 Kfz-Haftpflicht:

Sterbe-, Unfall-,  
Pflege-Renten-Risiko

Forderungsmanagement:

Vermieter-
rechtssschutz:

Freizeitparks:

Donnerstag 
04.06.2020

Donnerstag 
11.06.2020

Donnerstag 
18.06.2020

Donnerstag 
25.06.2020

Rechtsberatung 1) x x x x
Bauberatung 2) x x x x

Energie 
beratung 2) x x x x

Baufinanzierungs 
beratung 3) x x x x

Gartenberatung 4) x x x x
Wohnberatung 5) x x x x
Steuerberatung 6) x x x x


